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E-Government-Gesetz 
 

 

Der oben genannte Gesetzesentwurf wird seitens der Bundesarbeitskammer zu Kenntnis 

genommen. 

 

Es ist festzuhalten, dass die Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlicher Bestimmungen 

gewährleistet sein muss und es durch das Gesetzesvorhaben zu keiner Absenkung des 

Schutzniveaus kommen darf. 

 

 

 

 

Günther Goach       Melitta Aschauer-Nagl 

Vizepräsident       iV des Direktors 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 


